
Postleitzahl, Ort, Datum

Straße, Hausnummer

Telefonnummer

Auskunft erteilt                           Zimmernummer

Finanzamt
Steuernummer

bei erweiterter unbeschränkter Einkommensteuerpflicht nach § 1 Abs. 2 i. V. m. § 39 Abs. 2 und 3 EStG

bei unbeschränkter Einkommensteuerpflicht auf Antrag nach § 1 Abs. 3 i. V. m. § 39 Abs. 2 und 3 EStG

bei beschränkter Einkommensteuerpflicht nach § 1 Abs. 4 i. V. m. § 39 Abs. 2 und 3 EStG

Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 201_

Arbeitnehmer (Name, Vorname, Geburtsdatum)

Anschrift (Straße, Hausnummer, Wohnort, Staat)

Für den Steuerabzug vom Arbeitslohn gelten folgende allgemeine 
Besteuerungsmerkmale (Kirchensteuer ist nicht einzubehalten):

Steuerklasse/Faktor  Zahl der Kinderfreibeträge

vom - bis

vom - bis

vom - bis

vom - bis

vom - bis

vom - bis

vom - bis

Diese Eintragung gilt,
wenn sie nicht widerrufen wird:

Datum, Unterschrift und 
Stempel der Behörde

Für die Berechnung der Lohnsteuer sind vom Arbeitslohn als steuerfrei
abzuziehen:
Jahresbetrag             monatlich          wöchentlich         täglich

€ € € €
in Buchstaben:                   (Zehner und Einer wie oben)
   - tausend                   - hundert 
Jahresbetrag            monatlich          wöchentlich         täglich

€ € € €
in Buchstaben:                   (Zehner und Einer wie oben)
   - tausend                   - hundert
Für die Berechnung der Lohnsteuer sind dem Arbeitslohn hinzuzurechnen:

Jahresbetrag            monatlich          wöchentlich         täglich
€ € € €

in Buchstaben:                   (Zehner und Einer wie oben)
   - tausend     - hundert
Jahresbetrag            monatlich          wöchentlich         täglich

€ € € €
in Buchstaben:     (Zehner und Einer wie oben)
   - tausend     - hundert

Die einzubehaltende Lohnsteuer ist nach Punkt 11 Nummer 2 des Schlussprotokolls 
zum Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Königreich Belgien um 8 % zu mindern. Bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag  ist die 8 %-ige Minderung  ebenfalls 
zu berücksichtigen.   

6.15 -ab 2016-

Identifikationsnummer / eTIN



Der Arbeitslohn des genannten Arbeitnehmers (z.B. des Studenten, Praktikanten, Ver-
sorgungsempfängers) unterliegt nach § 39 Abs. 4 Nr. 5 i. V. m. § 52 Abs. 36 EStG und 
dem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und 

Staat                Artikel/Absatz

nicht dem Steuerabzug, wenn die nachfolgend unter 

Nr.   Nr.     Nr.

                   genannten

Voraussetzungen vorliegen.

vom - bis

1. Der  Arbeitnehmer darf sich nicht länger als  Tage im Inland aufhalten.

2. Der  Arbeitnehmer darf nicht länger als   Tage beschäftigt werden.

3. Der Steuerabzug unterbleibt während der ersten zwei Jahre des Aufenthalts im Inland.

4. Der Steuerabzug unterbleibt während der ersten drei Jahre des Aufenthalts im Inland.

5. Der Steuerabzug unterbleibt während der ersten vier Jahre des Aufenthalts im Inland.

6. Der Steuerabzug unterbleibt während der ersten fünf Jahre des Aufenthalts im Inland.

7. Der Arbeitnehmer hält sich nur vorübergehend im Inland auf.

8. Der Steuerabzug unterbleibt hinsichtlich aller Vergütungen, die 3.067,75 € während des Kalenderjahres nicht übersteigen.

9. Der Steuerabzug unterbleibt hinsichtlich aller Vergütungen, die 3.681,30 € während des Kalenderjahres nicht übersteigen.

10. Der Steuerabzug unterbleibt hinsichtlich aller Vergütungen, die 3.834,69 € während des Kalenderjahres nicht übersteigen.

11. Der Steuerabzug unterbleibt hinsichtlich aller Vergütungen, die 4.090,34 € während des Kalenderjahres nicht übersteigen.

12. Der Steuerabzug unterbleibt unter der Voraussetzung, dass die Vergütungen 3.681,30 € im Kalenderjahr nicht übersteigen.

13. Der Steuerabzug unterbleibt, wenn die Vergütungen  €  während dieser Zeit nicht übersteigen.

14. 

Die Versorgungsbezüge sind nach Artikel 18 Abs. 2 des Abkommens zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Türkei zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung bis zur Höhe von 10.000 € von der Besteuerung freizustellen und die 
Besteuerung ist auf 10 % des Bruttobetrags zu begrenzen.

vom - bis

Die Besteuerung der Versorgungsbezüge ist nach Artikel 18 Abs. 1 des Abkommens 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Norwegen zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf 15 % der Bruttozahlung zu begrenzen.

Versorgungsbezüge, die erstmals nach dem 31.12.2014 zufließen, unterliegen nach 
Artikel 17 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem Königreich Spanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auch der 
Besteuerung in dem Staat, aus dem die Vergütungen stammen.  
Die Besteuerung ist auf 5 % des Bruttobetrags zu begrenzen.

vom - bis

vom - bis


